
Beitrittserklärung

Mitgliedsnummer
Ich / Wir erkläre(n) hiermit meinen / unseren Beitritt 
zur Werder eG, Werder 7, 38100 Braunschweig

Persönliche Angaben

Telefon

Telefon mobil

Bankverbindung

BIC

IBANPlz, Wohnort

Straße, Haus-Nr.

Geburtsdatum

Geburtsname

Name, Vorname 1

Beteiligung

Pflichtanteile je 260,00 EUR Eintrittsgeld

Gesamtbetrag der Einzahlungweitere Anteile je 260,00 EUR

Weitere Erklärungen

Ich / Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ein einmaliges Eintrittsgeld zu zahlen und und verpflichte(n) mich / uns, den Gesamtbetrag der 
Einzahlung unbedingt und unverzüglich auf das Konto der Genossenschaft bei der Aareal Bank Hannover, IBAN DE75 5501 0400 0763 4746 
81, zu leisten. 
  
  
  
Ich / Wir bestätige(n) 

- eine Ausfertigung dieser Beitrittserklärung 
- die Satzung der Genossenschaft 
- das Informationsblatt zum Datenschutz erhalten zu haben. 

 Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten einverstanden.

Datum Unterschrift 3

1 
Bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften Angabe der Firma 

2 Erfordert SEPA-Lastschriftmandat 

3 Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter(s) erforderlich

Hinweis zum Kirchensteuerabzug: 
Seit 01.01.2015 sind wir gesetzlich verpflichtet, die auch bisher fällige Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer automatisch an das Finanzamt abzuführen. Liegt ein ausreichender Freistel-
lungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung vor, wird keine Kirchensteuer abgeführt. Das trifft nur zu, wenn sie Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft sind. Um den Kirchen-
steuerabzug vorzunehmen, müssen wir beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abfragen, ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören. Diese Abfrage erfolgt jährlich zwischen dem 01. 
September und 31. Oktober. Die Auskunft erhalten wir verschlüsselt in Form eines Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStAM), so dass der Datenschutz gewahrt ist. Wenn sie nicht möchten, 
dass das BZSt ihre Daten übermittelt, können sie der Datenweitergabe bis zum 30. Juni eines Jahres widersprechen. Ein einmal eingelegter Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Das 
BZSt meldet den Widerspruch dem Finanzamt, das sie dann zur Abgabe einer Steuererklärung bezüglich der Kirchensteuer auffordern wird. 

Der Widerspruch ist direkt an das BZSt, An der Küppe 1, 53225 Bonn, zu richten. Das entsprechende Formular steht unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort "Kirchensteuer" zur 
Verfügung. Rechtsgrundlage für dieses Verfahren ist § 51a Abs. 2c, 2e Einkommensteuergesetz sowie die Kirchensteuergesetze der Länder.

Bitte ziehen den Gesamtbetrag der Einzahlung von meinem Konto ein. 2
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Hinweis zum Kirchensteuerabzug:
Seit 01.01.2015 sind wir gesetzlich verpflichtet, die auch bisher fällige Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer automatisch an das Finanzamt abzuführen. Liegt ein ausreichender Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung vor, wird keine Kirchensteuer abgeführt. Das trifft nur zu, wenn sie Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft sind. Um den Kirchensteuerabzug vorzunehmen, müssen wir beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abfragen, ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören. Diese Abfrage erfolgt jährlich zwischen dem 01. September und 31. Oktober. Die Auskunft erhalten wir verschlüsselt in Form eines Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStAM), so dass der Datenschutz gewahrt ist. Wenn sie nicht möchten, dass das BZSt ihre Daten übermittelt, können sie der Datenweitergabe bis zum 30. Juni eines Jahres widersprechen. Ein einmal eingelegter Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Das BZSt meldet den Widerspruch dem Finanzamt, das sie dann zur Abgabe einer Steuererklärung bezüglich der Kirchensteuer auffordern wird.
Der Widerspruch ist direkt an das BZSt, An der Küppe 1, 53225 Bonn, zu richten. Das entsprechende Formular steht unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort "Kirchensteuer" zur Verfügung. Rechtsgrundlage für dieses Verfahren ist § 51a Abs. 2c, 2e Einkommensteuergesetz sowie die Kirchensteuergesetze der Länder.
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